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menden Mitglieder ungerade sein müsse. Die Erfahrung des gegen
wärtigen Bundesgerichtes hat gezeigt, daß wenn acht Richter sizen, 
ein Urtheil zu Stande kommen kann mit vier Stimmen gegen vier, 
indem die Stimme des Präsidenten den Ausschlag gab. Ein solches 
Urtheil, besonders wenn es aus einer öffentlichen Berathung hervor
gegangen ist, hat nicht das Ansehen für sich, daß es aus der wil'k
lichcn und numerischen ~Iehrheit hervorgegangen sei. Nach dem 
Entwurfe soll diese Mehrheit die nothwendige Bedingung sein, 
für jeden Entscheid und jede Wahl des Bundesgerichtes. · 

Art. 11. Der Bundesrath empfiehlt, dem Bundesgerichte einen 
festen Amtssiz zu geben und zu bestimmen, daß die Mitglieder da
selbst ihren Wohnsiz nehmen müssen. Der gegenwärtige Jl;ustand 
ist unvereinbar mit den neuen Aufgaben, welche die Bundesver
fassung dem Gerichtshofe zuweist. Es wird derselbe in Civilsachen 
und. wegen Fragen des öffentlichen Rechtes häufig Sizung halten 
müssen und bald ein Archiv und ein bedeutendes Material besizen. 
Damit auch das Studium der Akten, das in einem zum größern 
Theil schriftlichen Prozeßverfahren, von der größten Wichtigkeit 
ist, mit der uothwendigeu Sorgfalt und Regelmäl!.igkeit statttinden 
kann, ist ein festet· Siz des Gerichtes und seiner 1\Iitglieder absolut 
uothwendig. Die Beziehungen des Tribunals und seiner Kanzlei 
mit dem Publikum und den Parteien fordern ihn ebenfalls. 

Im Schoße der Kommission, welcher der Bundesrath die Be
rathung dieses Gesezentwurfes übertragen hat, stellte eine Minder
heit den Antrag, daß nur für die Kauzlei des Bundesgerichtes ein 
fester Siz ·zu bezeichnen und im Uebrigcu zu bestimmen sei, daß 
das Ge1~icht abwechselnd je zu einer Session in der deutschen 
Schweiz und zu der auderu Session in der franzö~;ischcu Schwei;~ sich 
besammle, während den Richtern freigestellt bliebe, den W ohnsiz 
beizubehalten, den ~ie zur Zeit der Wahl hatten. Diese Kombina
tion würde allerdings die ziemlich große Schwierigkeit heb<.m, die 
in der Bezeichnung eines festen Amtssizes liegt, waB nicht wird 
geschehen können, ohne Mitbewerber und Rivalitäten hervorzurufen. 
Allein der Bundesrath beharrt nichtsdestoweniger auf dem Glauben, 
daß ein fe;;tcr Amtssiz nothwendig sei und selbst im Interesse einet· 
prompten Justiz liege. Dieses Intet·esse fordert in der 'fhat, daß 
die Richter n:the beisammen wohnen und daß sie die Akteu und 
noth>vendigen Hilfsmittel fortwährend zu ihrer Verfügung haben, was 
nur möglich ist, wenn das Archiv, eine Bibliothek und die Gerichts
kanzlei vollkommen organ.isirt sind. Die Circulation der Akten unter 
den über das ganze Land zerstreut wohnenden Richtern würde selbst 
bei den heutigen Verkehrsmitteln bedeutende Unannehmlichkeiten 
und Verzögerungen im Gefolge haben. · 
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Wenn der Bundesrath dafür sich ausspricht, daß das Bundes
Jericht und dessen Mitglieder einen einzigen und den gleichen Amts
·l?iz haben müssen, so geht er zugleich von der Ansicht aus, daß nicht 
die Bundesstadt dieser Amtssiz seiu solL Die Decentralisation ist 
die Grundlage selbst eines Bundesstaates, und die Goncentration 
der verschiedenen Gewalten rechtfertigt sich hier nur dann, wenn 
.sie durch ein wirkliches Bedürfniß geboten ist. 'vVeun nun auch 
in der Tlmt es nothwendig ist, daß die gesezgebende und die voll
ziehende Gewalt den gleichen Siz haben, so liegt eine solche Noth
wendigkeit für die richterliche Gewalt nicht vor. Es können im 
Gegentheil vom Stftndpunkte der Unabhängigkeit aus wesentliche 
V ortheile damit verbunden sein, daß das Bundesgericht außerhalb 
der laufenden Politik stehe, welche nothwendig die politischen Be
hörden umgibt und deren spezielle Sphäre sie ist. · 

Der Bundesrath will nicht in weitere Erörterungen über diesen 
Spezialpunkt eintreten; er enthält sich auch, bei Anlaß des Gese;~,es 
über die Organisation der Bundesrechtspflege, einen Vorschlag ül1er 
den künftigen Siz des Bundesgerichtes zu machen. Er nimmt ttn, 
daß die Bezeichnung dieses Sizes durch einen Spezialbeschluß ge
schehen werde, wie dieses im Jahr 1848 bezüglich der Stadt Bcrn 
geschehen ist. Er wird einen solchen Beschluß beantragen, wenn 
die Bundesversammlung die Frage eines festen und bcsondern Amts
sizes im Prinzip entschieden haben wird. Indeß kann der Bundes
rath sich doch nicht enthalten, hier noch daran zu crinnem 1 daß 
alle Theile der Eidgenossenschaft verlangen kiinnen, an den ma
teriellen V ortheilen, welche die neucn politischen Institutionen der 
Schweiz bieten, zu partizipiren, und daß die Gerechtigkeit fordert,· 
hierauf Riiksicht zu nehmen. 

Schließlich muß der Bundesrath hier noch beifügen, daß wenn 
er nicht jezt schon einen Vorschlag macht bezüglich der Besoldung 
der Bundesrichter und der Gerichtsschreiber, sowie bezüglich der 
Entschädigung der Ersazmi~nncr, dieses darum nicht geschieht, weil 
ihm sehcint, daß diese Frage in direktem 7-usammenhang stehe mit 
der Fra~e des obligatorischen Domizils. 'Venn die leztere einnml 
geliist ist, so wird der Bnndesrath auch hierülhlr den Entwurf zu 
einnm Spezialdekret vorlegen, zumal di(~ Bundesversammlung auch 
mit einem Spezialdekret die Besoldung der l\Iitglieder des Bundes
rathes und des Kanzlers der Eidgenossenschaft festgestellt hat. 

Art. 12. Zur UnterHtüzung deH Gesagten glauben wir auf die 
Bestimmung im Art. '108 der ueuen Bundesverfassung hinweisen zu 
sollen, wonach die ~Iitglicder des Bundesgerichtes keine andere Be
amtung, sei es im Dienste der Eidgenossenschaft, sei es in cinmn 
J{anton, bekleiden, noch irgend einen andern Beruf oder Gewerbe 


